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Betreuungsbehörde informiert vor Ort:

Zusätzliche Sprechzeiten 
für ehrenamtliche Betreuer
Sollten Sie als Bevollmächtigter (Vorsorgevollmacht) oder ehrenamt-
licher Betreuer Fragen oder Probleme haben, unterstützen wir Sie gern
und bieten Ihnen unseren Rat und Hilfe an. Dafür wird es zukünftig
pro Quartal und Sozialregion eine Sprechzeit geben.    

Im zweiten Quartal 2015 sind wir an folgenden Tagen für Sie da:
Am 27. 05. 2015 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Ort: Landratsamt Vogtlandkreis, Dienststelle Plauen, Neundorfer-
straße 96, Raum kleiner Saal
Am 03. 06. 2015 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Ort: Landratsamt Vogtlandkreis, Dienststelle Reichenbach, Postplatz 3,
Zimmer 3.24, 2.Etage
Am 03. 06. 2015 in der Zeit von 10 00 Uhr bis 12 00 Uhr 
Ort: Landratsamt Vogtlandkreis, Dienststelle Klingenthal, Kirch-
straße 6, Raum ist vor Ort ausgeschildert
Am 10. 06. 2015 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Ort: Landratsamt Vogtlandkreis, Dienststelle Oelsnitz, Stephanstraße 9,
Zimmer 0.07
Am 10. 06. 2015 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Ort: Landratsamt Vogtlandkreis, Dienststelle Auerbach, Bahnhof-
straße 8, Haus A, Zimmer 4.8

Kommen Sie vorbei. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Ihre Betreuungsbehörde im
Landratsamt Vogtlandkreis
Tel: 03744 254 3010

Bevölkerungswarnung durch Sirenenanlagen

Halbjährliche Erprobung des Warnsignals –
erster Termin am 25. April
Bei Katastrophen, sonstigen Scha-
densereignissen unterhalb der Ka-
tastrophenschwelle und großräumi-
gen Gefährdungslagen ist die zeit-
nahe Warnung und Information der
Bevölkerung von großer Bedeu-
tung. Dazu zählt insbesondere die
Information über konkrete Verhal-
tensmaßnahmen. Neben den Mög-
lichkeiten der Lautsprecherdurch-
sage durch Feuerwehr und Polizei
wird auch mit Sirenenanlagen ge-
warnt. 

„Die Signale können sowohl von
herkömmlichen Motorsirenen (am
weitesten verbreitete Art im Vogt-
landkreis) als auch von modernen
elektronischen Sirenen wiederge-
geben werden“, so Ingo Glaß,
Sachgebietsleiter des Brand- und

Katastrophenschutzes. 

Es ist wichtig, dass sich die Bevöl-
kerung mit den Sirenensignalen und
den erwarteten Verhaltensweisen
vertraut macht, damit im Ernstfall
auch die erhoffte Warnwirkung ein-
tritt. „Wir haben ein Merkblatt über
die landeseinheitlichen Sirenensig-
nale herausgegeben. Es ist jeder-
zeit im Internet unter www.vogt-
landkreis.de auf den Seiten des
Sachgebietes abrufbar“, verweist
Glass auf die untenstehende Über-
sicht.

Bei Ertönen dieses besonderen Si-
renensignals soll die Bevölkerung
das Radio einschalten und sich dort
über die aktuelle Gefahrenlage und
herausgegebene Verhaltensregeln

informieren (siehe Merkblatt). 

Die akustische Erprobung des lan-
deseinheitlich festgelegten Signals
wurde bereits in den vergangenen
beiden Jahren durchgeführt und soll
auch zukünftig halbjährlich für alle
Sirenen im Landkreis jeweils an ei-
nem Samstag in den Monaten April
und September um 12:15 Uhr
durchgeführt werden. 

Als erster Termin wurde Samstag,
der 25. 04. 2015, festgesetzt. Um
12:15 Uhr werden alle Sirenen im
Landkreis über die Leitstelle mit
dem Signal „Bevölkerungswar-
nung“ ausgelöst. Zweiter Termin
wird Samstag, der 26. September
sein. Hierzu wird rechtzeitig infor-
miert werden.

NEU seit 2014:
Schwerbehindertenausweise im Scheckkartenformat

Alte Ausweise behalten
ihre Gültigkeit
Nach der Schwerbehindertenaus-
weisverordnung von 2013 werden
in Sachsen seit Januar 2014 die
Schwerbehindertenausweise als
Plastikkarten ausgestellt. 

„Im Vogtlandkreis wurden im letz-
ten Jahr 3.114 neue Ausweise im
Scheckkartenformat versandt. Das
sind 300 Schwerbehindertenaus-
weise mehr als 2013“, fasst Sach-
gebietsleiterin Kerstin Seypt zu-
sammen. Rund 27.800 Schwerbe-
hinderte sind im Vogtlandkreis re-
gistriert und besitzen einen Aus-
weis.

Bis Ende 2014 bestand zusätzlich
die Möglichkeit, Berichtigungen
und Verlängerungen noch auf den
alten Papierausweisen vorzuneh-
men. Dies wurde in 560 Fällen ge-
nutzt.

Seit Januar 2015 ist diese Über-
gangslösung entfallen. „Bei jeder

notwendigen Berichtigung oder
Verlängerung ist nun ebenfalls eine
neue Plastikkarte auszustellen“,
macht Seypt auf Veränderungen
aufmerksam.

Die alten Schwerbehindertenaus-
weise in Papierform behalten jedoch
weiterhin ihre Gültigkeit bis zum
Ende der aufgedruckten Gültigkeits-
dauer. Es besteht deshalb weder die
Notwendigkeit noch die Pflicht zum
Umtausch gültiger Ausweise. 

Weitere Informationen rund um
den Schwerbehindertenausweis
geben die 
Mitarbeiter des Sozialamtes, 
Sachgebiet Schwerbehinderten-
recht/Landesblindengeld 
unter der 
Telefonnummer 03744 254-3923 
täglich von 9 bis 12 Uhr sowie 
zusätzlich 
dienstags von 13 bis 16 Uhr und
donnerstags von 13 bis 18 Uhr.

Anzeige


